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Der Streit um die Abrechnungsfähigkeit von kern-
spintomographischen Leistungen durch ärztliche 
Fachgruppen wie Orthopäden und Kardiologen in 
der GKV ist durch einen Beschluss des Bundes-
verfassungsgerichts vom 16.7.2004 dahingehend 
beendet worden, dass aktuell nur Radiologen und 
Nuklearmediziner diese Berechtigung haben. Der 
Beschluss des BVerfG hat jedoch weitergehende 
Konsequenzen, u. a. für die weiterbildungsrecht-
liche Zuordnung und die Abrechnung dieser Leis-
tungen in der privaten Krankenversicherung. Der 
Justitiar der Deutschen Röntgengesellschaft hat 
in einem Beitrag in der Neuen Zeitschrift für So-
zialrecht (Wigge P. Zur Verfassungsmäßigkeit der 
Beschränkung der Abrechnungsgehmigung in der 
Kernspintomographie-Vereinbarung auf die Fach-
gebiete Radiologie und Nuklearmedizin. NZS 
2005; 14(4): 176-180) zu den rechtlichen Kon-
sequenzen und Folgerungen aus dem Beschluss 

des BVerfG ausführlich Stellung genommen. Wir 
möchten diesen Beitrag aufgrund der Bedeutung 
der dort angesprochenen Fragen für die Radiolo-
gie mit Genehmigung des C.H. Beck-Verlages, 
München in dieser Ausgabe abdrucken.

1. Einführung

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss 
vom 16.7.200 [1] festgestellt, dass die Konzent-
ration der Genehmigung zur Ausführung und Ab-
rechnung kernspintomographischer Leistungen an 
gesetzlich Versicherte auf Fachärzte für Radiologie 
und Nuklearmedizin, als dafür speziell und um-
fassend qualifizierte Ärzte, durch die zwischen den 
Vertragspartnern der Bundesmantelverträge ge-
mäß § 135 Abs. 2 SGB V abgeschlossene Kern-
spintomographie-Vereinbarung (KernspinV) im 
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Zur Verfassungsmäßigkeit der Beschränkung der Abrech-
nungsgehmigung in der Kernspintomographie-Vereinba-
rung auf die Fachgebiete Radiologie und Nuklearmedizin 
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Interesse gewichtiger Gemeinwohlbelange erfolgt 
und daher verfassungsrechtlich nicht zu beanstan-
den ist. 

Durch die Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts ist der seit mehreren Jahren ausgetrage-
ne Streit über die Frage, ob auch andere Fachärz-
te, wie z. B. Orthopäden, zur Erbringung und 
Abrechnung von kernspintomographischen Leis-
tungen berechtigt sind, zu Gunsten der Radiologie 
und der Nuklearmedizin entschieden worden. 
Entgegen anderer Auffassung [2] hat die Entschei-
dung auch Auswirkungen auf die Berechtigung zur 
Durchführung von kernspintomographischen Leis-
tungen anderer ärztlicher Fachgruppen außerhalb 
der GKV.

 
2. Anforderungen der Kernspintomogra-
phie-Vereinbarung 

Im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde hatte 
sich ein Orthopäde gegen die Entscheidung des 
Bundessozialgerichts vom 31.1.2001 [3] gewandt, 
durch die die Ablehnung der Erteilung einer Ab-
rechnungsgenehmigung für kernspintomographi-
sche Leistungen durch die zuständige Kassenärzt-
liche Vereinigung in letzter Instanz abgelehnt 
worden war. Das Bundessozialgericht hatte seine 
Entscheidung auf die Regelung in § 4 Abs. 1 und 
Abs. 2 KernspinV [4] gestützt. 

Nach der zum Zeitpunkt der Antragstellung des 
Klägers im Jahre 1992 geltenden Fassung der 
KernspinV wurde die Erbringung und Abrechnung 
von MRT-Leistungen einerseits denjenigen Ärzten 
gestattet, die deren Durchführung während der 
Weiterbildung zum Gebietsarzt erlernt hatten (vgl. 
§ 4 Abs. 1 KernspinV). Des Weiteren wurde die 
Genehmigung auch solchen Ärzten zuerkannt, 
welche die Befähigung außerhalb ihres Weiterbil-
dungsganges erworben hatten (vgl. § 4 Abs. 2 
i.V.m. § 8 Abs. 1 KernspinV). Danach galt gem. § 
4 Abs. 1 der KernspinV die fachliche Qualifikation 
bei Vorlage entsprechender Zeugnisse als nach-
gewiesen, wenn der Arzt in einem Fachgebiet 
ausgebildet wurde, für das die Weiterbildungsord-
nung der jeweiligen Landesärztekammer den Er-
werb eingehender Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten in der Kernspintomographie vor-
schrieb. Hatte dagegen nach der Weiterbildungs-
ordnung eine entsprechende Weiterbildung im 
Sinne des § 4 Abs. 1 KernspinV nicht stattgefun-
den, hatte der Arzt gemäß § 4 Abs. 2 i. V. m. § 8 
Abs. 1 KernspinV durch Vorlage entsprechender 

Zeugnisse sowohl eine mindestens 12-monatige 
ganztägige Tätigkeit in diagnostischer Radiologie 
als auch eine mindestens 24-monatige ganztägi-
ge Tätigkeit in kernspintomographischer Diagnos-
tik nachzuweisen, wobei sowohl die 12-monatige 
als auch die 24-monatige Tätigkeit unter Anleitung 
eines zur Weiterbildung im Fachgebiet Radiologie 
oder Nuklearmedizin bzw. Neuroradiologie er-
mächtigten Arztes stattgefunden haben mussten. 
Das Bundessozialgericht stellte in seiner Entschei-
dung fest, dass zum Fachgebiet der Orthopädie 
der Erwerb eingehender Kenntnisse, Erfahrungen 
und Fertigkeiten in der Durchführung der Kern-
spintomographie nicht gehören, da im Fachgebiet 
Orthopädie in der betreffenden Weiterbildungs-
ordnung lediglich eingehende Kenntnisse, Erfah-
rungen und Fertigkeiten in der „Indikationsstel-
lung zu und Befundbewertung von CT, MRT, 
Szintigraphie und Angiographie“ vorgeschrieben 
seien. Für das Fachgebiet der Orthopädie, wie für 
andere ärztliche Fachgruppen, sei daher die Er-
bringung von MRT-Leistungen fachgebietsfremd. 
Da der Orthopäde auch die nach § 4 Abs. 2 Kern-
spinV erforderlichen Zeiten im Bereich der Kern-
spintomographie nicht nachweisen konnte, wurde 
die Revision zurückgewiesen. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat die Entscheidung bestätigt und 
die Verfassungsbeschwerde des Orthopäden nicht 
zur Entscheidung angenommen.

Die KernspinV ist mittlerweile im Jahre 2001 da-
hingehend geändert worden, dass ein Nachweis 
der fachlichen Befähigung ohne die erforderliche 
Weiterbildung aufgrund individueller Kenntnisse 
und Erfahrungen nicht mehr möglich ist. Die Re-
gelung in § 4 Abs. 2 KernspinV wurde aufgehoben. 
Nach § 4 Abs. 1 KernspinV [5] gilt nun die fach-
liche Befähigung nur dann als nachgewiesen, falls 
der Arzt die erforderlichen Tätigkeitsnachweise 
führt (Abs. 1 Nr. 1) und die „Berechtigung zum 
Führen der Gebiets- oder Schwerpunktbezeich-
nung Diagnostische Radiologie, Kinderradiologie, 
Neuroradiologie oder Nuklearmedizin“ (Abs. 2 Nr. 
2) nachweist. Nach der geltenden Fassung der 
KernspinV verfügen daher andere Facharztgrup-
pen als die in § 4 Abs. 1 Nr. 2 genannten bereits 
formaljuristisch nicht über die fachliche Befähi-
gung zur Ausführung und Abrechnung von kern-
spintomographischen Untersuchungen.

3. Beschränkung von MRT auf das Fachge-
biet Radiologie in der KernspinV

Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts 
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ist es verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, 
dass das Bundessozialgericht zur Abgrenzung ab-
rechnungsfähiger ärztlicher Leistungen auf die für 
das jeweilige Fachgebiet in der Weiterbildungs-
ordnung genannten Inhalte und Ziele der Weiter-
bildung und die dort genannten Bereiche, in denen 
eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-
keiten erworben werden müssen, abgestellt hat. 
Ungeachtet der Frage, wie der Kern eines Fach-
gebietes aus dem Blickwinkel des Berufsrechts zu 
bestimmen sei und ob die Berufstätigkeit auf die-
sen Kernbereich beschränkt werden dürfe, könne 
jedenfalls zur Sicherung von Qualität und Wirt-
schaftlichkeit in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung eine Beschränkung auf einen engeren 
Bereich zulässig sein, für den die Weiterbildungs-
ordnung eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten vorschreibe. 

Weiter bestätigt das Bundesverfassungsgericht, 
dass zu den Inhalten und Zielen der Weiterbildung 
in der Orthopädie die selbstständige Durchführung 
der Magnetresonanztomographie nicht gehört. 
Diese sei vielmehr ausschließlich besonders auf-
geführt bei dem Weiterbildungsinhalt des Metho-
denfaches der diagnostischen Radiologie. Diese 
Anforderungen der KernspinV an die Qualifikation 
der Ärzte seien verfassungsrechtlich unter dem 
Gesichtspunkt der Qualitätssicherung und insbe-
sondere der Wirtschaftlichkeit der Versorgung 
gerechtfertigt. Im Ergebnis sei die Annahme ver-
tretbar, dass die Konzentration aller kernspinto-
mograpischen Leistungen bei speziell qualifizier-
ten Ärzten der Qualität der Versorgung sowie der 
Wirtschaftlichkeit im Interesse der Funktionsfä-
higkeit der gesetzlichen Krankenversicherung die-
ne. Das BSG und das BVerfG haben dem Gesetz-
geber und den Vertragspartnern der gemeinsamen 
Selbstverwaltung bei der Einführung qualitätssi-
chernder Maßnahmen einen sog. Beurteilungs-
spielraum eingeräumt, so dass die gesetzgeberi-
sche Entscheidung gerichtlich nur eingeschränkt 
überprüfbar ist [6].

Die Einführung neuer Qualifikationsbestimmungen 
dient nach Auffassung des BSG der „Sicherstellung 
der ärztlichen Versorgung der versicherten Bevöl-
kerung mit qualitativ hochwertigen Leistungen“ 
und stellt insoweit ein besonders wichtiges Ge-
meinschaftsgut dar [7].

Auch unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismä-
ßigkeit sei die Regelung nicht zu beanstanden, da 
der Orthopäde nur in einem Teilausschnitt seiner 
ärztlichen Tätigkeit betroffen sei und es ihm zu-

mutbar sei, die kernspintomographische Diagnos-
tik bei gesetzlich Versicherten durch einen Radio-
logen vornehmen zu lassen. Durch § 4 Abs. 1 
KernspinV würden ärztliche Fachgruppen auch 
nicht zu Unrecht ungleich behandelt, da die Part-
ner der Bundesmantelverträge als Normsetzer der 
KernspinV grundsätzlich nicht gehindert seien, für 
unterschiedliche Leistungsbereiche unterschied-
liche Anforderungen zu statuieren, die auch dazu 
beitragen, die diagnostisch tätigen Ärzte als Be-
rufsgruppe zu erhalten. Auch dieses Ergebnis ent-
spricht der bisher zu dieser Fragestellung ergan-
genen Rechtsprechung des BSG und des BverfG. 
Danach ist ein gewisser „Überschuss“ an Qualifi-
kationsanforderungen hinzunehmen, die so weit 
gehen können, dass einzelne Fachgebiete sogar 
ohne Übergangsregelung gänzlich von der Abre-
chenbarkeit bestimmter Leistungen ausgeschlos-
sen werden können [8]. Ein gänzlicher übergangs-
loser Ausschluss bestimmter Leistungen ist 
insbesondere dann zulässig und mit Art. 12 Abs. 
1 GG vereinbar, wenn es sich nicht um für das 
betroffene Fachgebiet „wesentliche oder es prä-
gende Leistungen“ handelt [9].

Im Ergebnis ist daher die derzeitige Beschränkung 
der Abrechenbarkeit von MRT-Leistungen in der 
KernspinV auf speziell qualifizierte Ärzte nach Auf-
fassung des Bundesverfassungsgerichts mit Art. 
12 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar.

4. Abrechnungsbeschränkungen für MRT 
nach dem GMG 

Mit seiner Entscheidung bestätigt das Bundes-
verfassungsgericht zugleich die Verfassungs-
mäßigkeit der Änderungen in § 4 der KernspinV 
vom 17.9.2001 [10] und die durch das GKV-Mo-
dernisierungsgesetz zum 1.1.2004 in § 135 Abs. 
2 S. 4 SGB V eingefügte Regelung, mit der die 
Partner der Bundesmantelverträge berechtigt 
sind, Regelungen zu treffen, nach denen die Er-
bringung bestimmter medizinisch-technischer 
Leistungen den Fachärzten vorbehalten ist, für 
die diese Leistungen zum Kern ihres Fachgebie-
tes gehören [11]. Das Bundesverfassungsgericht 
stellt insoweit fest, dass zur Sicherung von Qua-
lität und Wirtschaftlichkeit in der gesetzlichen 
Krankenversicherung eine Beschränkung auf 
den engeren Bereich der fachärztlichen Tätigkeit 
zulässig ist. Das Vertragsarztrecht knüpfe zwar 
grundsätzlich an das Berufsrecht an, sei aber 
in seinen Anforderungen nicht notwendig de-
ckungsgleich mit ihm. Insoweit könnten sich aus 
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dem System der GKV Besonderheiten ergeben, 
die geeignet seien, weiterreichende Einschrän-
kungen zu rechtfertigen als dies berufsrechtlich 
vorgesehen sei. 

Das BVerfG hat bereits in einer früheren Ent-
scheidung zu der Rechtmäßigkeit derartiger 
Vergütungsausschlüsse Stellung genommen 
[12]. Das BVerfG hat in der Entscheidung die 
Trennung der haus- und fachärztlichen Versor-
gungsbereiche mit der Begründung als verfas-
sungskonform angesehen, dass die Regelungen 
lediglich zur Folge hätten, „dass nach Ablauf 
einer Übergangsfrist bestimmte Positionen des 
Einheitlichen Bewertungsmaßstabes nicht mehr 
abgerechnet werden könnten“. Einwirkungen auf 
das ärztliche Handeln mit dem Steuerungsins-
trument der Vergütungsregelung seien jedoch 
schon generell ein zulässiges Mittel der Berufs-
ausübung. Dies gelte erst recht, wenn die Vergü-
tungsregelung bei dem jeweiligen Arzt nur einen 
Teil der Tätigkeiten betreffe, die ihm nach Be-
rufsrecht offen stehen. Angesichts der Tatsache, 
dass MRT-Leistungen derzeit fast ausschließlich 
von Fachärzten für Radiologie und Fachärzten 
für Nuklearmedizin erbracht werden dürfen, er-
scheint der Ausschluss anderer Facharztgruppen 
von der Leistungserbringung in der GKV aus fi-
nanzpolitischen Erwägungen zur Kostendämp-
fung zulässig.

Das Bundesverfassungsgericht lässt allerdings 
offen, ob sich die von ihm vorgenommene Be-
urteilung der Sach- und Rechtslage zukünftig 
angesichts der weiteren technischen Entwick-
lung, insbesondere der Einführung von kosten-
günstigeren MRT-Geräten speziell für bestimmte 
Körperregionen, eines dementsprechend diffe-
renzierten Gebührenrechts sowie der sich ab-
zeichnenden Tendenzen im Berufsrecht mit der 
Einführung einer „Zusatz-Weiterbildung fachge-
bundene Magnetresonanztomographie“ in die 
Muster-Weiterbildungsordnung ändern kann. 

Allerdings ist angesichts dieser Erwägungen des 
BVerfG auf die Begründung des Gesetzgebers zu 
§ 135 Abs. 2 S. 4 SGB V abzustellen, die die 
Abrechnungsbeschränkung für andere Fachgrup-
pen als Radiologen und Nuklearmediziner gerade 
von den Veränderungen des ärztlichen Berufs- 
und Weiterbildungsrecht in der GKV abkoppeln 
wollte, da es andernfalls zu einer unreglemen-
tierten Leistungausweitung im Bereich medizi-
nisch-technischer Leistungen aufgrund der Pro-
blematik der sog. „Selbstzuweisung“ kommen 

könnte:
„Die neue Regelungskompetenz in Satz 4 lockert 
diese enge Bindung an das landesrechtliche Wei-
terbildungsrecht, indem es den Vertragspartnern 
ermöglicht, die Durchführung dieser technischen 
Leistungen auf die Fachärzte zu konzentrieren, 
für die diese Leistungen nicht nur zum Rand, 
sondern zum Kern ihres Fachgebietes gehören, 
d. h. für ihr Gebiet wesentlich und prägend sind, 
wenn dadurch die Qualität und Wirtschaftlich-
keit der Erbringung dieser Leistungen verbessert 
wird. Mit dieser Regelungskompetenz wird den 
Vertragspartnern eine Leistungssteuerung er-
möglicht, die eine Trennung zwischen der Dia-
gnosestellung und Befundbewertung durch den 
therapeutisch tätigen Arzt einerseits und der 
Durchführung der diagnostischen Maßnahmen 
(medizinisch-technischen Leistungen) durch den 
lediglich diagnostisch tätigen Facharzt ande-
rerseits bewirkt. Die Konzentration dieser Leis-
tungen auf einen für diese Tätigkeit besonders 
qualifizierten Arzt gewährleistet - wie das Bun-
dessozialgericht in seinem Urteil vom 31. Janu-
ar 2001, Az: B6KA 24/00 R (Kernspintomogra-
phie-Entscheidung) ausführt -, dass die für die 
spezifische medizinische Fragestellung geeigne-
teste diagnostische Methode ausgewählt wird 
und die Ergebnisse sachgerecht interpretiert 
werden, z. B. sog. Zufallsbefunde erkannt wer-
den. Außerdem bewirkt eine derartige Arbeitstei-
lung im Sinne des sogenannten Mehraugenprin-
zips, dass die Diagnostik unabhängig von einem 
eventuellen Interesse an der Therapie erfolgt, 
damit der optimalen Patientenversorgung dient 
und außerdem dem sparsamen Einsatz der Leis-
tungsressourcen. Diese Gesichtspunkte haben 
bei den medizinisch-technischen Leistungen, die 
typischerweise sowohl kostspielig sind als auch 
für den Patienten belastend sein können, wie z. 
B. Computertomographie, Magnetresonanzto-
mographie, besonders große Bedeutung. Diese 
Regelung dient deshalb sowohl der Gesundheit 
der Versicherten als auch der finanziellen Sta-
bilität und Funktionsfähigkeit der Gesetzlichen 
Krankenversicherung. [13]“

Damit stellt der Gesetzgeber auf die besonde-
ren Bedingungen der Leistungserbringung für 
die sog. methodendefinierten Fachgebiete in der 
GKV ab, die diesen Fachgruppen aufgrund ihrer 
Beschränkungen eine qualitätssichernde Funk-
tion insbesondere im Bereich der veranlassten 
Leistungen einräumen. 

Mengenausweitungen im Bereich der veran-
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lassten Leistungen (z. B. teilradiologisch tätiger 
Fachärzte) resultieren, wie auch das BSG in seiner 
Entscheidung vom 31.1.2001 [14] festgestellt 
hat, insbesondere aus der Möglichkeit, für diese 
Leistungen selbst die Indikation zu stellen, die 
Leistung selbst zu erbringen und abzurechnen. 
Demgegenüber unterliegen Arztgruppen wie z. 
B. Laborärzte, Nuklearmediziner, Pathologen und 
Radiologen in § 13 Abs. 4 BMV-Ä bzw. § 7 Abs. 4 
EKV einem sog. Überweisungsvorbehalt; d.h. sie 
können grundsätzlich nur auf Übeweisung eines 
anderen niedergelassenen Vertragsarztes in An-
spruch genommen werden. Darüber hinaus un-
terliegen diese Ärzte im BMV-Ä und EKV einem 
sog. Zielauftrag bei Überweisungsleistungen. In 
§ 24 Abs. 7 S. 2 Nr. 2 BMV-Ä und § 27 Abs. 7 
S. 1 Nr. 2 EKV ist bisher geregelt, dass die Indi-
kationsstellung ausschließlich bei dem auftrag-
gebenden Vertragsarzt liegt. Daraus folgert die 
Rechtsprechung, dass der auf Überweisung in 
Anspruch genommene Arzt (z.B. der Radiologe) 
an den Überweisungsauftrag gebunden ist. Mis-
sachtet er die Bindung an den Überweisungsauf-
trag, so verliert er seinen Vergütungsanspruch 
[15]. 

Der bestehende Überweisungsvorbehalt für die-
se Facharztgruppen führt anerkanntermaßen 
dazu, dass bei diesen kaum von der Gefahr oder 
Tendenz ausgegangen werden kann, dass sie mit 
Großgeräten möglicherweise Leistungen auch an 
solchen Patienten erbringen, bei denen dies nicht 
unbedingt notwendig ist, da sie den Umfang der 
Leistungserbringung nicht selbst in der Hand ha-
ben [16]. Damit ist auch nachvollziehbar, warum 
es nach Aufhebung der Großgeräteplanung nach 
§ 122 Abs. 2 S. 1 SGB V a. F. nicht zu einer medi-
zinisch nicht indizierten Leistungsausweitung im 
Bereich dieser medizinisch-technischen Leistun-
gen gekommen ist [17]. 

Die Beschränkung der Radiologen und ande-
rer Fachgruppen auf bloße Überweisungsfälle 
ist nach der Rechtsprechung des BSG rechtlich 
nicht zu beanstanden [18]. Das Bundesver-
fassungsgericht hat die verfassungsrechtliche 
Zulässigkeit des Überweisungsvorbehaltes für 
diese Fachgruppen in einer Entscheidung vom 
17.06.1999 [19] bestätigt und darüber hinaus 
in dieser Entscheidung offengelassen „unter wel-
chen verfassungsrechtlichen Anforderungen ein 
genereller Überweisungsvorbehalt für fachärzt-
liche Leistungen außerhalb der auf Diagnostik 
spezialisierten Fachgebiete mit Art. 12 Abs. 1 GG 
vereinbar ist, wenn damit die Wirtschaftlichkeit 

der Leistungserbringung gesichert werden soll“.
Zur Begrenzung der Ausgaben mit medizi-
nisch-technischen Geräten kann die Leistungs-
erbringung im Bereich medizinisch-technischer 
Leistungen, insbesondere bei medizinisch-tech-
nischen Großgeräten nach § 135 Abs. 2 S. 4 SGB 
V auf die Fachärzte beschränkt werden, bei de-
nen diese Leistungen nach dem Weiterbildungs-
recht zum Kernbereich ihres Fachgebietes gehö-
ren und die daher hierzu vorrangig befugt und 
qualifiziert sind. Nach dem derzeitigen Stand der 
medizinisch-technischen Entwicklung können 
insbesondere in der Radiologie die Computer-
tomographie (CT) und die Kernspintomographie 
(MRT) als Kernmethoden der Radiologie ange-
sehen werden. Demgegenüber ist die Durchfüh-
rung dieser medizinisch-technischen Verfahren 
für andere Fachgruppen bisher in den meisten 
Weiterbildungsordnungen der Bundesländer als 
fachfremd angesehen worden und wird bisher 
nur vereinzelt von Nichtradiologen privatärzt-
lich erbracht. Da das BVerfG die Einschätzung 
des BSG bestätigt und festgestellt hat, dass für 
Orthopäden nach den Weiterbildungsordnungen 
der Landesärztekammern die Durchführung und 
Befundung von MRT-Leistungen nicht zum Fach-
gebiet gehören, ist es verfassungsrechtlich nicht 
zu beanstanden, wenn der Gesetzgeber andere 
ärztliche Fachgruppen als Radiologen und Nuk-
learmediziner auch zukünftig von der Erbringung 
dieser Leistungen in der GKV grundsätzlich aus-
schließt.

5. Zur Bestimmung der Fachgebietsgren-
zen

Auch wenn das Bundesverfassungsgericht fest-
stellt, dass seine Entscheidung ausschließlich 
Fragen der vertragsärztlichen Abrechenbarkeit 
einer Leistung betrifft, sind die materiellen Aus-
sagen jedoch weitergehend und betreffen auch 
die Zuordnung der MRT zum Fachgebiet der Or-
thopädie nach dem Weiterbildungsrecht.

Insoweit ist aus Rechtsgründen sicherlich eine 
Neubewertung der Entscheidung des Schles-
wig-Holsteinischen Oberlandesgerichts vom 
22.7.1998 [20] vorzunehmen, welches durch Be-
schluss des Bundesgerichtshofes vom 15.9.1999 
[21] und durch Beschluss des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 11.5.2000 [22] bestätigt 
worden ist. Das OLG Schleswig-Holstein war der 
Rechtsauffassung, dass „die Durchführung von 
MRT-Untersuchungen an den Extremitäten - bis 
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einschließlich Ellenbogen bzw. Knie - für einen 
Orthopäden nicht gebietsfremd“ sei. Der Aus-
schluss der Orthopäden von der Durchführung 
der MRT-Untersuchungen war nach Auffassung 
des OLG Schleswig-Holstein wegen Verstoßes 
gegen Art. 12 Abs. 1 GG verfassungswidrig, weil 
die Behandlung von Erkrankungen, Funktions-
störungen und Verletzungen der Beine und der 
Arme einschließlich Knie und Ellenbogen nicht 
nur in den Randbereich, sondern in den Kernbe-
reich des Fachgebietes der Orthopädie gehöre. 

Die Entscheidungsgrundlagen des OLG Schles-
wig-Holstein sind durch das Bundesverfas-
sungsgericht aufgehoben worden, da nunmehr 
ausdrücklich festgestellt worden ist, dass die 
Durchführung der MRT für Orthopäden grund-
sätzlich nicht zum Inhalt der Weiterbildung ge-
hört und daher fachgebietsfremd ist:
„Zu den Inhalten und Zielen der Weiterbildung in 
der Orthopädie gehört danach die selbstständige 
Durchführung der Magnet-Resonanz-Tomogra-
phie nicht.“

Das BVerfG bestätigt auch die vom BSG vorge-
nommene Festlegung der Fachgebietsgrenzen 
für das jeweilige Fachgebiet anhand der in der 
Weiterbildungsordnung genannten Ziele und In-
halte der Weiterbildung und der dort genannten 
Bereiche, in denen eingehende Kenntnisse, Er-
fahrungen und Fertigkeiten erworben werden 
müssen. Sie konkretisieren nach Auffassung des 
BVerfG die allgemeinen Gebietsdefinitionen und 
geben die speziellen Anforderungen an die Wei-
terbildung vor.

Die Gebietsdefinitionen beschreiben danach die 
fachlichen Aufgabenbereiche positiv. Sie be-
stimmen, was zum Fachgebiet gehört, verleihen 
damit aber keine „Monopole“. Die Zuweisung 
zu einem fachlichen Aufgabenbereich schließt 
nach der Systematik der Weiterbildungsordnun-
gen zwar nicht aus, dass die gleichen ärztlichen 
Leistungen auch zum Aufgabenbereich anderer 
Gebiete gehören [23]. Mehrfachzuordnungen 
diagnostischer oder therapeutischer Leistungen 
bedürfen jedoch einer ausdrücklichen Regelung 
durch die Weiterbildungsordnungen [24]. Aus-
schlaggebend für die Festlegung der Gebiete sind 
jedoch nach der in der Literatur und der Recht-
sprechung vertretenen Auffassung nicht nur die 
Gebietsdefinitionen. Konkretisiert werden diese 
Definitionen durch die Anlagen zur Weiterbildung 
und durch die Weiterbildungsrichtlinien [25]. 
Die Konkretisierung der Leistungen, die zum 

Fachgebiet gehören, erfolgt in den Anlagen zur 
Weiterbildungsordnung (Abschnitt I) und den 
Richtlinien der Landesärztekammern über den 
Inhalt der Weiterbildung. Zum jeweiligen Be-
reich des Fachgebietes gehören deshalb die Leis-
tungen, für welche die Vermittlung und der Er-
werb eingehender Kenntnisse und Erfahrungen 
vorgeschrieben sind [26]. Dies ergibt sich auch 
aus den Bestimmungen in den Weiterbildungs-
ordnungen der Landesärztekammern, wonach 
die Berechtigung zum Führen einer Facharzt-
bezeichnung darauf beruht, dass durch den er-
folgreichen Abschluss der Weiterbildung in den 
jeweiligen Gebieten „eingehende Kenntnisse, 
Erfahrungen und Fertigkeiten oder besonde-
re Kenntnisse und Erfahrungen nachgewiesen“ 
werden. Im Umkehrschluss gehören zu dem je-
weiligen Fachgebiet nur die diagnostischen und 
therapeutischen Verfahren, die in der Definition 
des Gebietes und den Inhalten und Zielen der 
Weiterbildung in Abschnitt 1 aufgeführt sind. 
Dies entspricht dem (formalen) Regelungsprin-
zip der Weiterbildungsordnungen, die durch die 
ausdrückliche Aufführung der jeweiligen Fachge-
bietsinhalte zugleich stillschweigend darauf ver-
wiesen werden, dass alle anderen medizinischen 
Bereiche fachgebietsfremd sind [27]. 

Da die Weiterbildung zum Facharzt für Orthopä-
die nach den zum Zeitpunkt der Entscheidung 
des BVerfG gültigen Weiterbildungsordnungen 
lediglich die „Indikationsstellung zu und Befund-
bewertung von“ MRT-Leistungen und nicht die 
eigene Durchführung umfasste, war diese bis-
her für Orthopäden und andere Fachgruppen als 
die der Radiologie und Nuklearmedizin fachge-
bietsfremd. Die ausschließliche Zuordnung der 
Durchführung von MRT-Leistungen zu den Fach-
gebieten der Radiologie und der Nuklearmedi-
zin war nach vom BVerfG aufgestellten Kriterien 
auch verhältnismäßig und damit mit Art. 12 Abs. 
1 GG und Art. 3 GG vereinbar:
Den von der Begrenzung der Facharzttätigkeit 
auf das eigene Fach vorgetragenen Gründen 
kann nicht jede sachliche Berechtigung abge-
sprochen werden; es handelt sich hier um „ver-
nünftige Erwägungen des Gemeinwohls“ im 
Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts, die eine Einschränkung der freien 
Berufsausübung grundsätzlich rechtfertigen kön-
nen. Diese Beschränkung ist dem Facharzt auch 
zuzumuten, wenn die Facharztbereiche vom 
fachlich-medizinischen Standpunkt aus sachge-
recht abgegrenzt sind und angenommen werden 
kann, dass der Facharzt in der auf sein Fachgei-
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et beschränktenTätigkeit eine ausreichende Le-
bensgrundlage findet [28].“

Diesen Anforderungen wird die Zuweisung der 
selbständigen Durchführung von MRT-Leistun-
gen an Radiologen und Nuklearmedizinern ge-
recht. Die Entscheidung ist weder willkürlich 
noch unverhältnismäßig, weil die Zuordnung 
dieser diagnostischen Bildgebungsverfahren zu 
anderen ärztlichen Fachgebieten weder medizi-
nisch geboten, noch für deren Existenzsicherung 
erforderlich ist. 

6. Fachgebietsfremde Tätigkeit impliziert 
Berufsrechtsverstoß

Aufgrund der Vorgaben in den landesrechtlichen 
Heilberufs- und Kammergesetzen, wonach Ärzte 
sich auf ihr Fachgebiet zu beschränken haben, 
folgt nach der Rechtsprechung der Heilberufsge-
richte, dass die Erbringung fachfremder Leistun-
gen eine Verletzung der ärztlichen Berufspflich-
ten darstellt.

Ausgehend von der Facharztentscheidung des 
BVerfG vom 9.5.1972 [29], wonach die Begren-
zung der Facharzttätigkeit auf das eigene Gebiet 
verfassungskonform ist, haben die Berufsgerich-
te festgestellt, dass fachgebietsfremde Tätigkei-
ten nur in begrenzten Ausnahmefällen zulässig 
sind (z. B. in Notfällen). Insbesondere jedoch in 
den Fällen, in denen der Arzt erkennt, dass er 
sein Fachgebiet überschreitet, ist ihm stets ein 
berufsrechtlicher Vorwurf zu machen [30].

7. Ärztlicher Behandlungsfehler 

Die fehlende Zugehörigkeit einer ärztlichen Maß-
nahme zum Fachgebiet eines Arztes kann zu-
gleich einen ärztlichen Behandlungsfehler impli-
zieren, falls dem Patienten aufgrund der Tätigkeit 
ein Gesundheitsschaden erwächst. Der Bundes-
gerichtshof (BGH) hat zwar unter Berufung auf 
die Kurierfreiheit des Arztes entschieden, dass 
ein Arzt haftungsrechtlich nicht auf sein Fachge-
biet festgelegt sei. Er muss aber, wenn er sich 
auf ein anders Fachgebiet begibt, dessen Stan-
dard garantieren [31].

Die Durchführung fachgebietsfremder Leistun-
gen beinhaltet daher einen Behandlungsfeh-
ler, wenn es zu einem Schaden beim Patienten 
kommt und der Arzt nicht nachweisen kann, dass 

er den Facharztstandard gewährleisten kann. Die 
Berufsgerichte für Heilberufe haben in den be-
reits oben dargestellten Fällen die Kausalität zwi-
schen der Überschreitung des Fachgebietes und 
dem Eintritt des Behandlungsfehlers vermutet, 
da eine fachgebietsfremde Leistung grundsätz-
lich nicht dem ärztlichen Standard entspricht. 
Gehörte die Leistung daher nicht zum Fachgebiet 
des betreffenden Arztes, unterliegt er erhöhten 
Beweislastanforderungen, um den Nachweis der 
Einhaltung des Behandlungsstandards zu erbrin-
gen. Anders als bei einer fachgebietskonformen 
Leistung muss der Arzt daher bei fachgebiets-
fremden Leistungen in seinem persönlichen Fall 
darlegen und beweisen, dass er die erforderliche 
Qualifikation besitzt.

8. Keine privatärztliche Abrechnung bei 
Fachgebietsfremdheit

Auch im Bereich der privatärztlichen Abrechnung 
ist nach der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts ein Abrechnungsausschluss von 
MRT-Leistungen durch Orthopäden und andere 
ärztliche Fachgruppen anzunehmen. Nach § 4 
Abs. 2 GOÄ kann der Arzt nur für selbstständige 
ärztliche Leistungen Gebühren abrechnen, die er 
selbst erbracht hat oder die unter seiner Aufsicht 
nach fachlicher Weisung erbracht wurden. Die 
notwendige „fachliche Weisung“ setzt aber vor-
aus, dass der abrechnende Arzt selbst über die 
notwendige fachliche Qualifikation zur Erbrin-
gung der delegierten bzw. veranlassten Leistun-
gen verfügt [32]. Genau hiervon kann aber auf 
der Grundlage der aktuellen Weiterbildungsord-
nung, bezogen auf die Durchführung der Kern-
spintomographie, bei Orthopäden und anderen 
Fachgruppen nicht gesprochen werden.  

9. Rechtsfolgen des geänderten Weiterbil-
dungsrechts

Das BVerfG hat in seiner Entscheidung offen-
gelassen, inwieweit diese Rechtslage zukünftig 
durch die Einführung der „Zusatz-Weiterbildung 
fachgebundene Magnetresonantomographie“ 
in der neuen Muster-Weiterbildungsordnung 
(MWO-Ä) verändert wird. 

Mit der Umsetzung der „Zusatz-Weiterbildung 
fachgebundene Magnetresonanztomographie“ 
in den Weiterbildungsordnungen der jeweiligen 
Landesärztekammern werden zukünftig auchan-
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dere ärztliche Fachgruppen berechtigt sein, 
Leistungen der Magnetresonanztomographie im 
privatärztlichen Bereich zu erbringen, soweit 
sie die nach der Zusatzweiterbildung geforderte 
Weiterbildungszeit und die Weiterbildungsinhal-
te nachgewiesen und in einer Prüfung vor der 
Ärztekammer erfolgreich belegt haben. Die Zu-
satz-Weiterbildung berechtigt die betreffenden 
ärztlichen Fachgruppen jedoch ausschließlich zu 
einer MRT-Diagnostik innerhalb ihrer eigenen 
Fachgebietsgrenzen. § 2 Abs. 4 S. 4 der Muster-
weiterbildungsordnung (MWO-Ä) insoweit, dass 
die Gebietsgrenzen fachärztlicher Tätigkeiten 
durch die Zusatzweiterbildungen nicht erweitert 
werden. Das bedeutet, dass z. B. Orthopäden 
nach dem Erwerb der Zusatz-Weiterbildung aus-
schließlich zur Durchführung von MRT-Untersu-
chungen des muskuloskelettalen Bereichs und 
Kardiologen zur Durchführung von MRT-Unter-
suchungen am Herzen berechtigt sind. Dagegen 
haben ausschließlich Radiologen weiterhin die 
universale Berechtigung zur Durchführung von 
sämtlichen MRT-Untersuchungen. 

10. Erwerb der Zusatz-Weiterbildung nach 
Übergangsrecht 

Darüber hinaus dürfte ein erleichterter Erwerb 
der Zusatz-Weiterbildung fachgebundene Ma-
gnetresonanztomographie nach den allgemei-
nen Übergangsbestimmungen gem. § 20 Abs. 
8 MWO-Ä nicht oder nur eingeschränkt möglich 
sein. Nach § 20 Abs. 8 MWO-Ä können Kammer-
angehörige, die bei Einführung einer Zusatz-Wei-
terbildung innerhalb der letzten 8 Jahre vor der 
Einführung mindestens die gleiche Zeit regelmä-
ßig an Weiterbildungsstätten oder vergleichba-
ren Einrichtungen tätig waren, welche der jewei-
ligen Mindestdauer der Weiterbildung entspricht, 
auf Antrag die Anerkennung zum Führen dieser 
Bezeichnung erhalten. Der Antragsteller hat den 
Nachweis einer regelmäßigen Tätigkeit für die in 
Satz 1 angegebene Mindestdauer in der jeweili-
gen Zusatz-Weiterbildung zu erbringen. Aus dem 
Nachweis muss hervorgehen, dass der Antrag-
steller in dieser Zeit überwiegend in der betref-
fenden Zusatz-Weiterbildung tätig gewesen ist 
und dabei umfassende Kenntnisse, Erfahrungen 
und Fertigkeiten erworben hat. Zusätzlich ist 
eine Prüfung vor der Ärztekammer abzulegen.

Zunächst ist festzustellen, dass die Anerkennung 
individueller Kenntnisse und Erfahrungen für dia-
gnostische Leistungen, die nicht vom Fachgebiet 

umfasst werden, aufgrund des abstrakt-generel-
len Regelungscharakters der Weiterbildungsord-
nung ausgeschlossen ist [33]. Soweit man den 
Erwerb der Zusatz-Weiterbildung fachgebun-
dene Magnetresonanztomographie im Rahmen 
der allgemeinen Übergangsbestimmungen nach 
§ 20 Abs. 8 MWO-Ä grundsätzlich für möglich 
erachtet, ist zu beachten, dass es sich bei den 
Übergangsbestimmungen um Ausnahmerege-
lungen handelt, die grundsätzlich restriktiv aus-
zulegen sind [34]. Bei den Voraussetzungen für 
den Erwerb der Zusatz-Weiterbildung nach den 
Übergangsbestimmungen ist insbesondere auf 
folgende Punkte hinzuweisen: 
• Mindestens 24-monatige regelmäßige Tätig-

keit an Weiterbildungsstätten oder vergleich-
baren Einrichtungen im Bereich MRT inner-
halb der letzten 8 Jahre vor Einführung der 
Zusatz-Weiterbildung

• Nachweis einer ganztätigen und hauptberuf-
lichen Weiterbildung nach § 4 Abs. 5 MWO-Ä,

• Nachweis einer überwiegenden Tätigkeit und 
Erwerb umfassender Kenntnisse, Erfahrun-
gen und Fertigkeiten.

• Ablegung der Prüfung nach § 14 MWO-Ä.

Bei der Auslegung des Begriffs „umfassende 
Kenntnisse“ ist der Inhalt der Weiterbildung der 
jeweiligen Zusatz-Weiterbildung heranzuziehen;  
andere ärztliche Fachgruppen berechtigt sein, 
Leistungen der Magnetresonanztomographie im 
privatärztlichen Bereich zu erbringen, soweit 
sie die nach der Zusatzweiterbildung geforderte 
Weiterbildungszeit und die Weiterbildungsinhal-
te nachgewiesen und in einer Prüfung vor der 
Ärztekammer erfolgreich belegt haben. Die Zu-
satz-Weiterbildung berechtigt die betreffenden 
ärztlichen Fachgruppen jedoch ausschließlich zu 
einer MRT-Diagnostik innerhalb ihrer eigenen 
Fachgebietsgrenzen. § 2 Abs. 4 S. 4 der Muster-
weiterbildungsordnung (MWO-Ä) insoweit, dass 
die Gebietsgrenzen fachärztlicher Tätigkeiten 
durch die Zusatzweiterbildungen nicht erweitert 
werden. Das bedeutet, dass z. B. Orthopäden 
nach dem Erwerb der Zusatz-Weiterbildung aus-
schließlich zur Durchführung von MRT-Untersu-
chungen des muskuloskelettalen Bereichs und 
Kardiologen zur Durchführung von MRT-Unter-
suchungen am Herzen berechtigt sind. Dagegen 
haben ausschließlich Radiologen weiterhin die 
universale Berechtigung zur Durchführung von 
sämtlichen MRT-Untersuchungen.  
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